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SPD-Fraktion im Bezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode 
c/o Knut Böhme, Brabeckstraße 3, 30559 Hannover 

 
An den Bezirksbürgermeister 
im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode 
o. V. i. A. 
über den 
Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste 
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten 
 
 
Hannover, 26. August 2008 
 
Antrag 
  in die nächste Sitzung des Stadtbezirksrates am 10. September 2008 
  zum Thema 

Abbau von Ampeln und Verkehrszeichen 
(südliche Kattenbrookstrift)  

 
Der Bezirksrat möge beschließen: 
 
Die Verwaltung wird gebeten, folgende verkehrsregelnden Maßnahmen im 
Stadtbezirk durchzuführen: 

1. Die Vollampelanlagen Kattenbrookstrift/Emmy-Noether-Allee und 
Kattenbrookstrift/Stockholmer Allee werden entfernt. 

2. Die provisorische, unausgebaute Wegeverbindung im Zuge der südlichen 
Verlängerung der Kattenbrookstrift von der Stockholmer Allee bis zur Emmy-
Noether-Allee wird für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrt, das 
Befahren mit Kraftfahrzeugen jeglicher Art ist durch geeignete Maßnahmen (z. 
B. Poller) auf jeden für die Durchgängigkeit zu unterbinden. 

3. Die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen in der Stockholmer Allee werden 
ersatzlos entfernt und die Stockholmer Alle ab Brüsseler Straße zur 
Sackgasse erklärt, der Bahnübergang ist für Kraftfahrzeuge zu sperren. 

Begründung: 
Nachdem die Parkplätze östlich der Straße schon seit Jahren außer Betrieb waren 
und jetzt zurückgebaut wurden, gibt es keinen Bedarf mehr für diese Ampelanlagen. 
Die Wegeverbindung Kattenbrockstrift von der Emmy-Noether-Allee bis zur 
Stockholmer Allee ist nur provisorisch ausgebaut, hier kommt es zu gefährlichen 
Begegnungen der vielen Spaziergänger und Radfahrer und dem hier unnötigen Kfz-
Verkehr. Eine immer noch in Betrieb befindliche Ampelanlage mit vorfahrtsregelnden 
Verkehrszeichen entlang einer Ackerfläche ist nicht im Sinne der 
Straßenverkehrsordnung. 
 
 
Knut Böhme 
Fraktionsvorsitzender 


